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B. Das Gesetzgebungsverfahren nach den Art. 76 ff. GG 
 

Wichtige Entscheidungen: BVerfGE 1, 144 (Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags); 2, 143 (EG-
Vertrag); 7, 244 (Reblausbekämpfung); 10, 20 (Stiftung „Preußischer Kulturbesitz“); 10, 221 (Entgelt für die 
Benutzung von Kleingartengelände); 29, 221 (Jahresarbeitsverdienstgrenze); 30, 1 (Verfassungsmäßigkeit 
des Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses; Abhörurteil); 32, 98 (Gesund-
beter); 37, 363 (Änderungsgesetz zu Zustimmungsgesetz; Rentenversicherungsänderungsgesetz); 44, 308 
(Beschlussfähigkeit des Bundestags); 37, 363 (Änderungsgesetz zu Zustimmungsgesetz; Rentenversicherungs-
änderungsgesetz); 48, 1 (Milch- und Fettgesetz; Umsatzsteuergesetz); 48, 127 (Änderungsgesetze zu 
Zustimmungsgesetz); 50, 166 (Ausweisung eines straffälligen Ausländers); 54, 341 (Asylgewährung); 55, 
274 (Zustimmungsgesetz; Ausbildungsplatzförderungsgesetz); 75, 108 (Künstlersozialabgabe); 80, 1 
(Verordnungsermächtigung in der Bundesärzteordnung); 84, 90 (DDR-Enteignung); 87, 181 (Finanzierung 
von Rundfunkanstalten); 91, 148 (Umlaufverfahren); E 94, 12 (Verfassungsmäßigkeit des Restitutionsaus-
schusses); 101, 1 (Käfighaltung von Legehennen); 106, 253 (Zusammensetzung des Vermittlungsausschus-
ses); 112, 118 (Sitzverteilung im Vermittlungsausschuss); BVerfG NVwZ 1998, 169 (Rechtsschutz gegen 
Bundesrechtsverordnungen); BVerfG NJW 2002, 2543 (Verfassungsmäßigkeit des LPartG); im Übrigen vgl. 
die vor Rn 791 genannten Entscheidungen. 
 

Das Gesetzgebungsverfahren durchläuft mehrere Stadien. Nach der Systematik der 
Art. 76 ff. GG kann man von der Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens (Einbringen 
von Gesetzesinitiativen in den Bundestag gem. Art. 76 I GG und Vorverfahren gem. 
Art. 76 II, III GG), dem Hauptverfahren (Beschlussfassung, Art. 77-79 GG) und dem 
Abschlussverfahren (Ausfertigung und Verkündung, Art. 82 GG) sprechen.  
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Das Gesetzgebungsverfahren nach den Art. 
76 ff. GG eignet sich hervorragend für Klausuren im ersten juristischen Staatsexa-
men. Regelmäßig sind Verstöße gegen die Geschäftsordnungen zu würdigen. Fun-
dierte Kenntnisse und ein geschultes Judiz sind daher unabdingbar. Im Folgenden 
sollen alle gängigen Probleme aufgezeigt und in einer gutachtlichen Darstellungs-
weise verdeutlicht werden. Dazu zählen: 
 

 die Gesetzesinitiative durch einen einzelnen Abgeordneten (Rn 857). 
 Einbringen der Gesetzesvorlage durch die Bundesregierung direkt in den Bun-

destag, ohne sie gem. Art. 76 II S. 1 GG zuvor dem Bundesrat zuzuleiten (Rn 
860). 

 Einbringen der Gesetzesvorlage durch die Regierungsfraktion, um das Verfah-
ren nach Art. 76 II S. 1 GG zu umgehen (Rn 861). 

 Behandlung einer Gesetzesvorlage ohne Durchführung von drei Lesungen (Rn 
865). 

 Gesetzesbeschluss bei nur wenigen anwesenden Abgeordneten (Rn 868). 
 Nichtbefolgen von Weisungen der Landesregierung (Rn 893). 
 Uneinheitliche Stimmabgabe im Bundesrat (Rn 894 ff.). 
 Umdeutung einer verweigerten Zustimmung in einen Einspruch (Rn 891). 
 Zustimmungsbedürftigkeit von Änderungsgesetzen zu Zustimmungsgesetzen 

(Rn 898). 
 Materielles Prüfungsrecht des Bundespräsidenten (Rn 591 ff.). 
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I. Die Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens 

1. Das Initiativrecht (Art. 76 I GG) 

a. Bundesregierung, Bundesrat, Mitte des Bundestags 
Gesetzesvorlagen beim Bundestag werden gem. Art. 76 I GG ausschließlich durch die 
Bundesregierung, aus der Mitte des Bundestags oder durch den Bundesrat einge-
bracht. Eine Gesetzesinitiative des Volkes (vgl. Volksbegehren, Volksbefragung und 
Volksentscheid) kennt das Grundgesetz – anders als die Weimarer Reichsverfassung – 
nicht.  
 
In der Staatspraxis stammen die meisten Gesetzesvorlagen von der Bundesregierung. Das 
ist weder überraschend noch kann es als Zeichen etwa dafür angesehen werden, dass die 
Abgeordneten selbst zu wenig Gesetzesinitiative entwickeln oder sich von der Regierung 
alles vorschreiben ließen. Vielmehr ist die Dominanz der Bundesregierung bei den Geset-
zesinitiativen typisch für das parlamentarische Regierungssystem, welches das Grundge-
setz vorschreibt. Denn danach wird der Bundeskanzler vom Bundestag gewählt, d.h. nach 
der Bundestagswahl bildet sich hier eine Mehrheit entsprechend dem Wahlergebnis, die die 
Regierung stellt. Weil die Regierung durch die Mehrheit des Bundestags gebildet wird, 
bleibt sie mit dieser politisch identisch und deshalb ist es nahe liegend, dass die Gesetz-
entwürfe, die diese Parlamentsmehrheit beschließen will, inhaltlich, technisch und redak-
tionell durch die Regierung und ihre Beamten erarbeitet und vorbereitet werden. Dies wird 
insbesondere klar, wenn man bedenkt, dass die zuständigen Fachminister durch ihre 
Sachverständigen und Ministerialbeamten den besseren Apparat haben, um Gesetze 
vorzubereiten. Darüber hinaus ist ein Referentenentwurf in einem Ministerium schon durch 
den Filter der Interessenverbände gelaufen, deren Einwirken durch die §§ 22 ff. GGO (= 
überwiegend auf Art. 65 S. 4 GG gestützte Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesmi-
nisterien)1165 ausdrücklich erlaubt ist. Die Arbeit des Bundestags bezieht sich dann vor 
allem darauf, zu prüfen, welchen dieser Gesetzesvorschläge letztlich zugestimmt werden 
soll und welchen nicht und an welchen der Bundestag Änderungen anbringen soll.1166 
Allerdings kommt es nicht selten vor, dass die Bundesregierung die Gesetzesvorlage über 
die sie tragende(n) Fraktion(en) einbringen lässt. Das hat den Hintergrund, dass gem. Art. 
76 II S. 1 GG Gesetzesvorlagen der Bundesregierung, bevor sie beim Bundestag einge-
bracht werden, zunächst dem Bundesrat zur Stellungnahme überreicht werden müssen. 
Dieser hat dann sechs bzw. neun Wochen Zeit, Stellung zu nehmen. Das ist stets mit 
Zeitverlust verbunden. Für Gesetzesvorlagen, die aus der Mitte des Bundestags stammen, 
gilt dieser „Umweg“ nicht. Um daher die Regelung des Art. 76 II S. 1 GG zu umgehen, 
kommen insbesondere eilige Gesetzesvorlagen formal von den Regierungsfraktionen, also 
aus der Mitte des Bundestags. Verfassungsrechtlich ist diese Vorgehensweise zwar bedenk-
lich, sie ist aber gängige Staatspraxis, vgl. dazu Rn 861.  
 
Vorlagen der Bundesregierung müssen von der Bundesregierung als Kollegialorgan 
beschlossen werden (vgl. § 15 GO BReg). Auch Gesetzesvorlagen des Bundesrats 
setzen einen vorherigen Beschluss voraus (vgl. Art. 52 III S. 1 GG). Fraglich ist, was 
unter der „Mitte des Bundestags“ zu verstehen ist. Diese Frage wird insbesondere 
dann relevant, wenn die Gesetzesvorlage nur von einem einzelnen Bundestagsab-
geordneten eingebracht wird.  
 

b. Gesetzesinitiative durch einen einzelnen Abgeordneten 
Die Frage, ob eine Gesetzesinitiative von einem einzelnen Bundestagsabgeordneten 
ausgehen kann, beantwortet die Verfassung nicht. Dort ist in Art. 76 I GG nur von der 
„Mitte des Bundestags“ die Rede. Auch aus dem natürlichen Sprachgebrauch des 

                                                     
1165 Vgl. dazu ausführlich Schenke, in: Bonner Kommentar, Art. 65 Rn 141. 
1166 Vgl. die Homepage des Deutschen Bundestags unter www.bundestag.de, Download am 29.10.2006. 
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Begriffs „Mitte“ folgt nicht die Festlegung auf eine Mindestzahl. Von Verfassungs 
wegen ist daher grundsätzlich jeder einzelne Bundestagsabgeordnete berechtigt, 
Gesetzentwürfe einzubringen.1167 Etwas anderes statuiert die GO BT. Gem. § 76 GO 
BT müssen Vorlagen von Mitgliedern des Bundestags (zu denen auch Gesetzentwürfe 
gehören, vgl. § 75 I lit. a) von einer Fraktion oder von fünf vom Hundert der Mitglie-
der des Bundestags unterzeichnet werden. Ist das nicht der Fall, stellt sich die Frage 
nach den Auswirkungen, die ein Verstoß gegen diese Regelung mit sich bringt. Diese 
Frage beantwortet Art. 82 GG: Danach werden die nach den Vorschriften dieses 
Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze vom Bundespräsidenten ausgefertigt. 
Zu den Vorschriften dieses Grundgesetzes gehören eben nicht die Vorschriften der 
Geschäftsordnung. Es lässt sich daher sagen, dass Verstöße gegen die Geschäfts-
ordnung grundsätzlich nicht zur Verfassungswidrigkeit von Gesetzen füh-
ren. Allerdings ist unbestritten, dass ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung in 
Ausnahmefällen auch die Verfassungswidrigkeit zur Folge haben kann. Für einen 
gleichzeitigen Verfassungsverstoß wird aber vorausgesetzt, dass die verletzte Vor-
schrift der Geschäftsordnung einen „verfassungsrelevanten“ Inhalt besitzt, indem sie 
etwa eine Bestimmung des Grundgesetzes wiederholt oder einen wesentlichen Ver-
fassungsinhalt konkretisiert.1168  
Da das Grundgesetz die „Mitte des Bundestags“ nicht definiert, die in der Geschäfts-
ordnung etwa hätte wiederholt werden können, kommt es folglich darauf an, ob § 76 
I GO BT einen wesentlichen Verfassungsinhalt konkretisiert. Dies ist nach der hier 
vertretenen Auffassung zu bejahen. Durch das Erfordernis der Unterzeichnung einer 
Gesetzesvorlage eines Parlamentariers durch eine Fraktion oder durch 5 % der 
Mitglieder des Bundestags wird der Begriff der „Mitte des Bundestags“ konkreti-
siert.1169 Gesetzesvorlagen, die aus der Mitte des Bundestags stammen, müssen 
demnach also von einer Fraktion oder von 5 % der Mitglieder des Bundestags unter-
zeichnet sein; anderenfalls ist an eine (mittelbare) Verfassungsverletzung zu denken. 
Hierzu gilt wiederum eine Ausnahme: Wird eine aus der Mitte des Bundestags stam-
mende Gesetzesvorlage nicht von der erforderlichen Zahl von Abgeordneten unter-
schrieben, ist ein gleichwohl beschlossenes Gesetz nicht nichtig. Denn durch die 
Beschlussfassung des Bundestags hat sich dieser die Vorlage mehrheitlich zu eigen 
gemacht, sodass der ursprüngliche Formmangel durch den Beschluss des Gesetzes 
„geheilt“ wird.  
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Die obige Darstellung hat das Verhältnis von 
Regel-Ausnahme-Gegenausnahme gezeigt. Sie hat gezeigt, dass Verstöße gegen 
die Geschäftsordnung grundsätzlich nicht zur Verfassungswidrigkeit von Gesetzen 
führen, da eine Satzung im Rang unterhalb der Verfassung steht. Das belegt bereits 
der Wortlaut des Art. 82 GG: „Die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zu-
stande gekommenen Gesetze“. Zu diesem Grundgesetz gehören eben nicht die Vor-
schriften der Geschäftsordnung. Besteht also eine Gesetzesinitiative durch einen 
einzelnen Parlamentarier, ist die Frage aufzuwerfen, ob diese Gesetzesinitiative „aus 
der Mitte“ des Bundestags eingebracht wurde. Sodann ist darzulegen, dass das 
Grundgesetz hierzu offen ist, § 76 I GO BT aber vorschreibt, dass Vorlagen von 
Mitgliedern des Bundestags (zu denen auch Gesetzentwürfe gehören, vgl. § 75 I lit. 
a) von einer Fraktion oder von 5% der Mitglieder des Bundestags unterzeichnet 
werden müssen. Schließlich ist darzulegen, dass die Vorschrift des § 76 GO BT eine 

                                                     
1167 BVerfGE 1, 144, 153; Nolte/Tams, Jura 2000, 158, 159; Conradt, JuS 2000, L 52, 55. Vgl. nun auch 
Elicker, JA 2005, 513. 
1168 Vgl. Nolte/Tams, Jura 2000, 158, 159; Conradt, JuS 2000, L 52, 54. 
1169 Diese Regelung wird allgemein als verfassungsgemäß betrachtet, da sie von der Geschäftsordnungsauto-
nomie umfasst und diese durch Art. 40 I S. 2 GG garantiert ist, vgl. Pieroth, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 76 Rn 
2; Sannwald, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, GG, Art. 76 Rn 31; Ipsen, Rn 178. 
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verfassungsmäßige Konkretisierung des Art. 76 I GG darstellt und dass somit eine 
Gesetzesvorlage eines einzelnen Abgeordneten von einer Fraktion oder von 5 % der 
Mitglieder des Bundestags unterschrieben werden muss. Ist das nicht der Fall, ist 
zwar an eine Verfassungswidrigkeit des Gesetzes zu denken, aber dadurch, dass 
der Bundestag die Gesetzesinitiative weiterverfolgt und diese sich somit zu eigen 
macht, ist der Verstoß gegen § 76 GO BT geheilt.  

 

2. Das Vorverfahren (Art. 76 II, III GG) 

a. Vorlagen der Bundesregierung (Art. 76 II GG) 
Gem. Art. 76 II S. 1 GG sind Vorlagen der Bundesregierung, bevor sie beim Bundes-
tag eingebracht werden, zunächst dem Bundesrat zuzuleiten, damit dieser eine 
Stellungnahme abgeben kann. Gibt der Bundesrat eine Stellungnahme ab, ist dies für 
das weitere Gesetzgebungsverfahren nicht bindend (arg. e Art. 77 II, III GG). Der 
Sinn der Regelung besteht darin, dass der Bundestag bei seinen Beratungen bereits 
die Auffassung des Bundesrats kennt und ggf. das Gesetz so beschließt, dass an-
schließend im Bundesrat keine größeren Konflikte entstehen. In der Fallbearbeitung 
können vor allem zwei Problemkreise relevant werden: 
 
   aa. Zunächst ist es möglich, dass die Bundesregierung die Gesetzesvorlage, 
ohne sie zuvor dem Bundesrat zuzuleiten, direkt beim Bundestag einbringt, 
damit dieser über die Vorlage beschließt. Beschließt der Bundestag dann das Gesetz, 
stellt sich die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes. 
 

Beispiel: Die Bundesregierung berät die Einbringung eines neuen Biotechnologie-
gesetzes. Da sie aufgrund der politischen Mehrheitsverhältnisse keine Einwände des 
Bundesrats befürchtet, hält sie das Verfahren nach Art. 76 II S. 1 GG für überflüssig 
und bringt ihre Gesetzesvorlage direkt beim Bundestag ein. Dieser beschließt das Ge-
setz wie von der Bundesregierung vorgesehen. 
Wegen der Missachtung der Vorschrift des Art. 76 II S. 1 GG und der damit verbunde-
nen Missachtung des Mitwirkungsrechts des Bundesrats im Gesetzesinitiativverfahren 
könnte das Biotechnologiegesetz verfassungswidrig sein. Unter welchen Voraussetzun-
gen ein Verstoß gegen Art. 76 II S. 1 GG beachtlich ist und somit zur Verfassungswid-
rigkeit des Gesetzes führt, wird unterschiedlich gesehen.  

 

 Nach überwiegender Auffassung ist ein Verstoß gegen Art. 76 II S. 1 GG beachtlich 
und das Gesetz verfassungswidrig, wenn die Vorschrift des Art. 76 II S. 1 GG eine 
materiell-rechtliche Vorschrift darstellt. Handele es sich bei Art. 76 II S. 1 GG 
lediglich um eine Ordnungsvorschrift, führe ein Verstoß hiergegen nicht notwendi-
gerweise zur Nichtigkeit.1170  

 Für das Vorliegen einer bloßen Ordnungsvorschrift spricht, dass Stellungnahmen 
des Bundesrats im Gesetzesinitiativverfahren nicht bindend sind.1171 Bindende Stel-
lungnahmen kann der Bundesrat immer noch im eigentlichen Gesetzgebungsver-
fahren nach Art. 77-79 GG abgeben. Dort ist ohnehin die Mitwirkung des Bundes-
rats zumindest bei Zustimmungsgesetzen konstitutiv. Andererseits spricht der Wort-
laut des Art. 76 II S. 1 GG von einer Verpflichtung: „Gesetzesvorlagen der Bundes-
regierung sind zunächst dem Bundesrat zuzuleiten“. Der Sinn dieser Regelung be-
steht darin, dass der Bundestag frühzeitig über die Auffassung des Bundesrats in-
formiert ist und daher das Gesetz bereits so gestalten kann, dass es den Bundesrat 
ohne große Einwände „passieren“ wird. 

 

                                                     
1170 Vgl. BVerfGE 44, 308, 313. 
1171 Vgl. dazu Pieroth, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 76 Rn 6; Sannwald, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, 
GG, Art. 76 Rn 41. 
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 Vorliegend lassen die politischen Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat keine Einwän-
de desselben im späteren Gesetzgebungsverfahren befürchten. Gleichwohl ist der 
Wortlaut des Art. 76 II S. 1 GG eindeutig, wonach Gesetzesvorlagen der Bundesre-
gierung zunächst dem Bundesrat zuzuleiten sind. Unterbleibt diese Zuleitung, ist 
ein gleichwohl vom Bundestag beschlossenes Gesetz nicht nach den Vorschriften 
dieses Grundgesetzes zustande gekommen (vgl. Art. 82 GG). Ist ein Gesetz nicht 
nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommen, führt das zur 
Verfassungswidrigkeit des Gesetzes.1172  

 

 Teilweise wird nicht darauf abgestellt, ob Art. 76 II S. 1 GG eine materiell-
rechtliche Vorschrift darstellt, sondern generell darauf, ob Verstöße gegen Verfah-
rensbestimmungen mit Rücksicht auf das Gebot der Rechtssicherheit evident  
waren.1173 Nur bei evidenten Verstößen gegen grundgesetzliche Verfahrensbestim-
mungen sei eine Verfassungswidrigkeit des Gesetzes anzunehmen. Vorliegend war 
das Umgehen des Bundesrats evident, sodass auch dieser Ansatz zur Verfassung-
swidrigkeit des Biotechnologiegesetzes führt. Eine Entscheidung, welcher Auffas-
sung zu folgen ist, bedarf es somit nicht.   

 

Ergebnis: Da es sich bei der Verfahrensvorschrift des Art. 76 II S. 1 GG zum einen 
nicht um eine bloße Ordnungsvorschrift, sondern um eine materiell-rechtliche Verfas-
sungsbestimmung handelt und zum anderen der Fehler evident war, führt die Nicht-
beachtung der Vorschrift des Art. 76 II S. 1 GG zur Verfassungswidrigkeit des Bio-
technologiegesetzes.  
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Es ist kaum eine Fallgestaltung denkbar, bei 
der die beiden dargestellten Ansätze zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. 
Daher sollte in der Fallbearbeitung das Problem wie oben dargestellt behandelt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   bb. In der zweiten Fallgestaltung bringt die Bundesregierung nicht selbst 
Gesetzesvorlagen ein, sondern lässt diese über die sie tragende(n) Bundes-
tagsfraktion(en) beim Bundestag einbringen, um das Verfahren nach Art. 76 II 
S. 1 GG zu umgehen. Ob auch diese (bereits in der Einführung genannte) Fallgestal-
tung verfassungswidrig ist, soll folgendes Beispiel zeigen: 
 

Beispiel: Da die Bundesregierung immer noch an der Verabschiedung des Biotechno-
logiegesetzes festhält, nun aber einsieht, dass sie die Gesetzesvorlage zunächst dem 
Bundesrat zuleiten muss, kommt sie auf folgende Idee: Die vorherige Zuleitung der 
Gesetzesvorlage an den Bundesrat ist nicht erforderlich, wenn die Gesetzesvorlage aus 
der Mitte des Bundestags kommt. Daher lässt sie die Vorlage zum Biotechnologiegesetz 
über die sie tragende Koalition beim Bundestag einbringen. 
 

1. Verstoß gegen Art. 76 II S. 1 GG? 
Auch hier liegt letztlich eine Umgehung der Regelung des Art. 76 II S. 1 GG vor. Da 
aber Gesetzesvorlagen ohne weiteres aus der Mitte des Bundestags beim Bundestag 
eingebracht werden können, ohne dass sie zunächst dem Bundesrat zuzuleiten wären, 
ist die Vorgehensweise der Bundesregierung verfassungsrechtlich nicht zu beanstan-
den, wenn die Gesetzesvorlage zum Biotechnologiegesetz als aus der Mitte des Bun-
destags stammend eingestuft werden kann. Dies ist vorliegend der Fall: Formal-
juristisch stammt die Gesetzesvorlage von der Regierungskoalition, also aus der Mitte 
des Bundestags. Dass die eigentliche Initiative von der Bundesregierung ausging, ist 

                                                     
1172 Für Rechtswidrigkeit auch Pieroth, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 76 Rn 5. 
1173 Vgl. BVerfGE 91, 148, 175. 
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unschädlich. Die Regierungskoalition hat sich die Gesetzesvorlage zu eigen gemacht. 
Diese Vorgehensweise entspricht der Staatspraxis.1174  
 

2. Verstoß gegen den Grundsatz der Organtreue? 
Möglicherweise ergibt sich aber die Unzulässigkeit der Vorgehensweise aus dem 
Grundsatz der Organtreue. Dieser Grundsatz besagt, dass Staatsorgane untereinander 
zu rücksichtsvollem Umgang und einem Mindestmaß an Kooperation verpflichtet 
sind.1175 Gerade für den Fall, dass die Bundesregierung durch gezielte Umgehung der 
Vorschrift des Art. 76 II S. 1 GG das Mitwirkungsrecht des Bundesrats verkürzt, könnte 
sie gegen den Grundsatz der Organtreue verstoßen haben. Allerdings ist fraglich, ob 
der Grundsatz der Organtreue von solch hohem Verfassungsrang ist, dass seine Miss-
achtung zur formellen Verfassungswidrigkeit des Gesetzes führen kann. Die Frage kann 
aber dahinstehen, weil die Bundesregierung formal-juristisch korrekt gehandelt hat. Die 
sie stützende Regierungskoalition hat sich den Gesetzentwurf zu Eigen gemacht und 
beim Bundestag eingebracht. Daher kann im Ergebnis nichts anderes gelten als hin-
sichtlich des Ergebnisses der unter 1. behandelten Frage nach einem Verstoß gegen 
Art. 76 II S. 1 GG. 
 

3. Ergebnis 
Insgesamt hat sich die Bundesregierung mit der Umgehung der Verfahrensvorschrift 
des Art. 76 II S. 1 GG nicht rechtsmissbräuchlich verhalten. Eine Verfassungswidrigkeit 
des Gesetzes kann somit nicht festgestellt werden. 

 

b. Vorlagen des Bundesrats (Art. 76 III GG) 
Gesetzesvorlagen des Bundesrats sind gem. Art. 76 III S. 1 GG dem Bundestag durch 
die Bundesregierung innerhalb von sechs Wochen zuzuleiten. Die Bundesregierung 
soll hierbei ihre Auffassung darlegen (Art. 76 III S. 2 GG). Das Modalverb „soll“ 
bedeutet, dass die Bundesregierung zwar im Regelfall, nicht aber in begründeten 
Ausnahmefällen hierzu verpflichtet ist. 
 

II. Das Hauptverfahren 
Ist die Gesetzesinitiative nach den o.g. Grundsätzen beim Bundestag eingebracht 
worden, muss der Bundestag sich mit ihr befassen. Er muss darüber beraten und 
Beschluss fassen.1176 
 

1. Der Gesetzesbeschluss des Bundestags 

a. Die Gesetzesberatungen nach §§ 78 ff. GO BT 
Im Bundestag wird über die Gesetzesvorlage grundsätzlich in drei Lesungen bera-
ten, §§ 78 ff. GO BT („Beratungen“). In der ersten Lesung findet eine allgemeine 
Aussprache i.d.R. nicht statt. Vielmehr werden die Gesetzesvorlagen durch Beschluss 
an die zuständigen Ausschüsse überwiesen (§ 80 GO BT). Die zweite Lesung findet 
nach Abschluss der Ausschussberatungen und aufgrund der Empfehlung der beteilig-
ten Ausschüsse statt. Die zweite Lesung dient der Detailberatung der Ausschussbe-
richte. In ihr findet also die eigentliche demokratische Willensbildung des Plenums 
statt. Es können auch noch Änderungen des Gesetzentwurfs beantragt werden (§ 82 
GO BT). Sofern keine Änderungen des Gesetzentwurfs beschlossen wurden, folgt die 
dritte Lesung (§ 84 S. 1 lit. a GO BT), im Übrigen am zweiten Tag nach Verteilung 
der Drucksachen mit den beschlossenen Änderungen (§ 84 S. 1 lit. b GO BT). Die 
dritte Lesung dient der Vorbereitung der Schlussabstimmung nach § 86 GO BT. Diese 
                                                     
1174 Vgl. die homepage des Deutschen Bundestags unter www.bundestag.de, Download am 29.10.2006 sowie 
Ipsen, Rn 224 ff. und Stern, StaatsR II, § 37 III 4b. 
1175 Stern, StaatsR I, § 4 III 8 c. 
1176 BVerfGE 1, 144, 153; 2, 143, 173. 
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Schlussabstimmung bedeutet – sofern der Bundestag der Gesetzesvorlage zustimmt – 
den Gesetzesbeschluss nach Art. 77 I S. 1 GG. Für diesen Gesetzesbeschluss genügt 
im Regelfall die Mehrheit der abgegeben Stimmen (Art. 42 II GG). Eine qualifi-
zierte Mehrheit ist nur bei Verfassungsänderungen (2/3 Mehrheit) und sonst im 
Grundgesetz vorgesehenen Fällen erforderlich, vgl. dazu Rn 441 ff.  

 
In der Fallbearbeitung stellen sich regelmäßig zwei Probleme: Zum einen hat der 
Bundestag ein Gesetz beschlossen, ohne es zuvor in drei Lesungen beraten zu haben (Rn 
865), zum anderen waren bei dem Gesetzesbeschluss nur so wenige Abgeordnete im 
Bundestag anwesend, dass die Beschlussfähigkeit angezweifelt wird (Rn 868).  
 

b. Gesetzesbeschluss ohne Durchführung von drei Beratungen 
Eine Beratung von Gesetzentwürfen in drei Lesungen fordert die Verfassung nicht 
ausdrücklich. Vielmehr überlässt sie die Ordnung des Gesetzgebungsverfahrens 
insoweit der autonomen Satzungsgewalt des Bundestags (vgl. Art. 40 I S. 2 GG). 
Beschließt der Bundestag daher ein Gesetz, ohne drei Lesungen eingehalten zu 
haben, ist fraglich, ob überhaupt ein Verfassungsverstoß angenommen werden kann. 
Allerdings ist – wie bereits gesagt – unbestritten, dass bestimmte Verstöße gegen die 
Geschäftsordnung in Ausnahmefällen auch die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes zur 
Folge haben können. Um einen Verfassungsverstoß annehmen zu können, wird aber 
vorausgesetzt, dass die verletzte Vorschrift der Geschäftsordnung einen „verfassungs-
relevanten“ Inhalt besitzt, indem sie etwa eine Bestimmung des Grundgesetzes 
wiederholt oder einen wesentlichen Verfassungsinhalt konkretisiert.1177 Da das 
Grundgesetz die Zahl der Lesungen nicht vorschreibt, die in der Geschäftsordnung 
etwa hätten wiederholt werden können, kommt es folglich darauf an, ob die §§ 78 ff. 
GO BT einen wesentlichen Verfassungsinhalt konkretisieren. Dies ist nach der hier 
vertretenen Auffassung zu verneinen. Zwar wird durch die Zahl der vorgeschriebenen 
Lesungen die Parlamentsarbeit wesentlich bestimmt, das Erfordernis von drei Lesun-
gen gehört jedoch nicht zu den unabdingbaren Grundsätzen demokratischer rechts-
staatlicher Ordnung.1178 Daher führt ein Verstoß gegen die §§ 78 ff. GO BT 
nicht zur Verfassungswidrigkeit des Gesetzes. 
 
Eine andere Frage ist es, ob ein Verstoß gegen die §§ 78 ff. GO BT ein Verstoß gegen 
die GO BT selbst bedeutet. Aber auch ein Verstoß gegen die GO BT selbst liegt nicht 
vor, wenn die Abweichung von der betreffenden Bestimmung der Geschäftsordnung 
durch 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen wird und das Grundgesetz dem 
nicht entgegensteht (§ 126 GO BT).  
 

Beispiel: Der Bundestag behandelt eine Gesetzesnovelle zum Gentechnikgesetz. Da 
breiter Konsens über die künftige Gesetzesfassung besteht, beschließt der Bundestag 
mit 300 von 450 anwesenden Abgeordneten, das Gesetz in nur einer Lesung zu verab-
schieden. Nachdem das Gesetz auf diese Weise verabschiedet wurde, macht der oppo-
sitionelle Abgeordnete A geltend, das Gesetz sei nicht rechtmäßig beschlossen worden. 
Zu Recht? 
Nach den oben gemachten Ausführungen liegt ein Verfassungsverstoß nicht vor, da die 
Zahl von drei Lesungen von Verfassungs wegen nicht gefordert wird. Die Verabschie-
dung des Gesetzes nach nur einer Lesung widerspricht aber § 78 I S. 1 GO BT. Gleich-
wohl liegt auch ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung nicht vor, wenn die Abwei-
chung von der betreffenden Bestimmung der Geschäftsordnung durch 2/3 der anwe-
senden Mitglieder beschlossen wurde und das Grundgesetz dem nicht entgegensteht 

                                                     
1177 Vgl. Nolte/Tams, Jura 2000, 158, 159. 
1178 BVerfGE 1, 144, 153; 29, 221, 234; Conradt, JuS 2000, L 52, 53, 55. 
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(§ 126 GO BT). Da vorliegend 300 von 450 anwesenden Abgeordneten für die Verfah-
rensverkürzung stimmten, kann auch ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung nicht 
festgestellt werden. 

 

Hinweis für die Fallbearbeitung: In einer Staatsorganisationsrechtsklausur, die 
die Gesetzgebung nach Art. 76 ff. GG zum Gegenstand hat, kommt es nicht selten 
vor, dass gegen Vorschriften der GO BT (insbesondere über die Zahl der Beratun-
gen, § 78 ff. GO BT) verstoßen worden ist. Bei der Frage, ob das zu untersuchende 
Gesetz deswegen verfassungswidrig ist, muss das Problem erörtert werden, ob Ver-
stöße gegen die GO BT zur formellen Verfassungswidrigkeit von Gesetzen führen. 
Da die Zahl der erforderlichen Beratungen nicht im Grundgesetz vorgeschrieben ist, 
das Zustandekommen von Bundesgesetzen sich aber nach den Art. 70 ff. GG rich-
tet, kann ein Verstoß gegen die §§ 78 ff. GO BT auch nicht zur formellen Verfas-
sungswidrigkeit des Gesetzes führen. Selbstverständlich kann ein Verstoß gegen die 
GO BT vorliegen, der aber keinen Einfluss auf die Verfassungsmäßigkeit des Geset-
zes hat. 
Für die Fallbearbeitung empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: Hat der Bundes-
tag ein Gesetz beschlossen, ohne zuvor drei Lesungen durchgeführt zu haben, muss 
die Frage aufgeworfen werden, ob das Gesetz überhaupt wirksam zustande ge-
kommen ist. Das Grundgesetz selbst enthält keine Vorschriften darüber, ob und wie 
oft Gesetzesvorlagen zu beraten sind, bevor darüber Beschluss gefasst wird. Viel-
mehr verlangt das Grundgesetz gem. Art. 82 GG lediglich, dass das Gesetz den Vor-
schriften dieses Grundgesetzes entspricht. Zu diesen Vorschriften des Grundgeset-
zes gehören eben nicht die Vorschriften der GO BT. Verstöße gegen die §§ 78 
ff. GO BT führen also nicht zur Verfassungswidrigkeit von Gesetzen. Ein 
Verfassungsverstoß kann demnach nicht festgestellt werden. Sodann ist (bei ent-
sprechender Fallfrage) auf die Frage einzugehen, ob wenigstens ein Verstoß gegen 
die Geschäftsordnung selbst vorliegt. Hier sind die Vorschriften der §§ 78 ff. GO BT 
zu benennen, wonach drei Lesungen vorgeschrieben sind. Der Bundestag kann aber 
von dieser Regelung abweichen, wenn dies durch 2/3 der anwesenden Mitglieder 
beschlossen wird und das Grundgesetz dem nicht entgegensteht (§ 126 GO BT). 
Sodann ist darzulegen, ob die erforderliche Zahl von Abgeordneten anwesend war 
und die Abweichung von den §§ 78 ff. GO BT beschlossen hat. Ist dies der Fall, 
verstößt das Gesetz auch nicht gegen die Geschäftsordnung. Aber auch wenn die 
Abweichung von den §§ 78 ff. GO BT nicht durch 2/3 Mehrheit festgestellt werden 
konnte, ist das Gesetz nicht unwirksam, denn wie bereits erwähnt, ist die Zahl der 
erforderlichen Gesetzesberatungen nicht im Grundgesetz vorgeschrieben.1179  

 

c. Gesetzesbeschluss bei nur wenigen anwesenden Abgeordneten 
Wie bereits mehrfach ausgeführt, genügt für den Gesetzesbeschluss nach Art. 77 I S. 
1 GG im Regelfall die Mehrheit der abgegebenen Stimmen (Art. 42 II GG).1180 
Selbstverständlich setzt ein Gesetzesbeschluss die Beschlussfähigkeit des Bundestags 
voraus. Ein Problem stellt sich also dann, wenn so wenige Parlamentsabgeordnete 
anwesend sind, dass die Beschlussfähigkeit des Bundestags bezweifelt werden muss.  

 
Beispiel: Der Bundestag beschließt ein Gesetz, wonach bestimmte biotechnologische 
Verfahren künftig der behördlichen Genehmigung bedürfen. Bei der Beschlussfassung 
waren nur 60 Abgeordnete anwesend. Biotechnologiekonzern B, der sich auf das Klo-
nen von Menschen spezialisiert hat, ist der Auffassung, das Gesetz sei wegen Be-

                                                     
1179 Vgl. aber das sogleich dargestellte Problem, bei dem so wenige Abgeordnete anwesend sind, dass die 
Beschlussfähigkeit des Bundestags bezweifelt werden muss. 
1180 Zu beachten ist, dass nach h.M. Stimmenthaltungen nicht zu den abgegebenen Stimmen zählen. 
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schlussunfähigkeit des Bundestags nicht wirksam zustande gekommen und geht wei-
terhin von der Genehmigungsfreiheit seiner Tätigkeit aus. Zu Recht? 

 
Ebensowenig wie das Grundgesetz die Zahl der Gesetzesberatungen vorschreibt, 
enthält es Regelungen über die Beschlussfähigkeit. Dass der Bundestag bei der 
Beschlussfassung aber beschlussfähig sein muss, liegt in der Natur der Sache. Das 
Grundgesetz überlässt diese Frage der Geschäftsordnungsautonomie des Bundestags 
(vgl. Art. 40 I S. 2 GG). Dieser hat die Beschlussfähigkeit in § 45 GO BT geregelt. 
Danach ist der Bundestag beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist (§ 45 I GO BT). Da die Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder des 
Bundestags aber nicht der Staatspraxis entspricht, sieht die GO BT vor, dass der 
Bundestag so lange beschlussfähig ist, bis die Beschlussfähigkeit bezweifelt und die 
Beschlussunfähigkeit festgestellt wurde (§ 45 II GO BT). Das Bezweifeln der Be-
schlussfähigkeit muss von einer Fraktion oder von anwesenden 5% der Mitglieder des 
Bundestags ausgehen. Mit dieser Regelung wird die Beschlussfähigkeit also fingiert, 
obwohl sie tatsächlich nicht besteht.1181 
 

Im Beispiel von Rn 868 ist die Beschlussfähigkeit nicht bezweifelt worden. Daher war 
der Bundestag gem. § 45 I, II GO BT grundsätzlich als beschlussfähig anzusehen.  

 
Schwierigkeiten bestehen aber dort, wo noch nicht einmal so viele Abgeordnete 
anwesend sind, dass die Beschlussfähigkeit bezweifelt und die Beschlussunfähigkeit 
festgestellt werden kann. Hier wird man trotz fehlender Feststellung der Beschlussun-
fähigkeit davon ausgehen müssen, dass der Bundestag nicht beschlussfähig ist. Denn 
sind nur so wenige Abgeordnete anwesend, dass noch nicht einmal die Beschlussun-
fähigkeit festgestellt werden kann, wäre es mit dem Prinzip der repräsentativen 
Demokratie (Art. 20 II, 38 I GG) kaum vereinbar, wenn der Bundestag in diesem 
Zustand Gesetze beschließen könnte.1182 

 
Geht man im Beispiel von Rn 868 von einer gesetzlichen Mitgliederzahl von 622 (598 
+ 24 Überhangmandate) aus, hätten mindestens 321183 Abgeordnete anwesend sein 
müssen. Das war der Fall. Vorliegend waren 60 Mitglieder anwesend. Da auch niemand 
die Beschlussfähigkeit angezweifelt hat, war der Bundestag beschlussfähig. Das Gesetz 
ist daher nicht wegen Beschlussunfähigkeit verfassungswidrig. 

 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Dass der Bundestag im beschlussunfähigen 
Zustand einen Gesetzesbeschluss gefasst hat, die Beschlussunfähigkeit aber nicht 
durch Abstimmung positiv festgestellt wurde, ist ein sehr beliebtes Klausurthema. 
Bei der zu behandelnden Frage, ob der zu prüfende Beschluss formell ordnungsge-
mäß zustande gekommen ist, muss zunächst die Beschlussfähigkeit des Bundestags 
geprüft werden. Gem. § 45 I GO BT ist der Bundestag beschlussfähig, wenn mehr 
als die Hälfte seiner Mitglieder im Sitzungssaal anwesend ist. Ist also nicht mehr als 
die Hälfte der Mitglieder des Bundestags anwesend, ist der Bundestag an sich nicht 
beschlussfähig. Damit ist der fragliche Beschluss aber (noch) nicht formell rechts-
widrig, denn die Beschlussunfähigkeit liegt nicht automatisch vor. Diese muss viel-
mehr positiv festgestellt werden (§ 45 II und III GO BT). Bis zu der positiven Fest-
stellung der Beschlussunfähigkeit sind Beschlüsse trotz materiellen Vorliegens der 
Beschlussunfähigkeit zumindest formell rechtmäßig.  

                                                     
1181 Das BVerfG hat diese Regelung in E 44, 308, 320 (Beschlussfähigkeit des Bundestags) für verfassungs-
gemäß gehalten. Vgl. dazu auch Nolte/Tams, Jura 2000, 158, 161. 
1182 A.A. vertretbar, etwa mit dem Argument, dass die wesentliche parlamentarische Arbeit in den Ausschüs-
sen stattfindet und zur Abstimmung nur noch Vertreter der Parteien entsendet werden (vgl. dazu BVerfGE 44, 
308, 315). 
1183 Die rechnerische Zahl von 31,1 muss auf 32 aufgerundet werden, da nur „ganze“ Personen ihre Stimme 
abgeben können.  

869 

870 

871 




